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Regierung natürlich ausgenommen, — eine allgemeine Reprobation und Erbitterung 
hervorgerufen hatte, ist auch in der That begreiflich.

In dieser Erbitterung, sagen wir geradezu, in dem akut ausgebrochenen Zorne der 
Regierungskreise über die Fischer’schen Indiscretionen und deren Consequenzen 
und in dem nunmehr in hohem Grade genährten Misstrauen der Kaiserl. Regierung 
gegenüber unsern Kantonalen Behörden, Zürich an der Spitze, ist der Schlüssel zu 
suchen für die Erklärung der schroffen Form der letzten Reclamationen betreffend 
die Sozialdemokraten, für die Empfindlichkeit des Auswärtigen Amts gegenüber der 
Basler-Fastnachts-Affaire2 etc. etc. etc.

Dieses Misstrauen, namentlich Zürich gegenüber, dürfte auch sobald nicht wei
chen, namentlich wenn Taktlosigkeiten, wie die Theilnahme und Rednerei des Statt
halteradjunkten Lang an der Abschiedsfeier der Sozialdemokraten, sich wiederholen 
sollten.

Hier liegt der Schwerpunkt. Anscheinliche Partheinahme schweizerischer Behör
den oder Beamten zu Gunsten der Gegner der staatlichen Ordnung in Deutschland 
und Indiskretionen in Untersuchungssachen auf politischem Gebiet erbittern die 
Kaiserl. Regierung am Meisten und könnten schliesslich zu einer chronischen Ver
stimmung derselben führen, welche für uns in der That auch noch andere Gefahren in 
sich schliessen würde, als diejenigen von denen in der letzten Zeit die Rede war.

Nach dieser specieilen Richtung möchte ich nun unsern Behörden besondere 
Sorgfalt und Umsicht empfehlen und dürfte z. B. die Angelegenheit O’Danne3 in 
Zürich auch mit grosser Vorsicht zu behandeln sein.

Das Gebahren der sozialdemokratischen Presse fällt erst in zweiter Linie in 
Betracht und wird uns, Fälle arger Excesse natürlich ausgenommen, auch in der 
Folge nicht in so empfindlicher Weise Belästigungen durch die deutsche Regierung 
zuziehen, wie neue Vorfälle obiger Art.

2. Vgl. BB1 1888, 2, S. 263.
3. O ’Danne wurde am 17. 7 .1 8 8 8  wegen Erpressung und Betrugsversuches an die deutschen  
Behörden ausgeliefert (J. von Salis: Schweizerisches Bundesrecht, IV, S. 101).
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Memorandum des Departements des Auswärtigen1

Konfidentiell Bern, 16. Mai 18882

E X P O S É  B E T R . D E N  S T A N D  D E R  H A N D E L S V E R T R A G S 
U N T E R H A N D L U N G E N

Ü ber Handelsverträge wird zur Zeit hauptsächlich mit Italien, Österreich- 
Ungarn, Deutschland und Belgien unterhandelt. Was letztem  Staat betrifft, so 
handelt es sich nur um einen Meistbegünstigungsvertrag an Stelle der täglich

1. Das nicht Unterzeichnete M emorandum wurde wahrscheinlich von Ph. Willi, dem Chef der 
Handelsabteilung im Departement des Auswärtigen verfasst.
2. Laut Stem pel des Departements des Auswärtigen.
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kündbaren Meistbegünstigungserklärung vom Jahr 1879.3 Die belgische Regie
rung hat im vergangenen Jahre einen Vertragsentwurf eingereicht der einiger 
Modifikationen bedarf. Die hierauf bezüglichen Vorschläge des Bundesrathes 
werden zur Zeit von der genannten Regierung geprüft. Dringlichkeit ist nicht vor
handen, doch ist anzunehmen dass der neue Vertrag noch im laufenden Jahre per
fekt werde.4

Sehr schwierig und komplizirt ist die Sachlage betr. die 3 genannten Nachbar- 
staaten. Unsere Handelsbeziehungen mit denselben sind so mannigfaltig und die 
Zölle sind in den letzten Jahren hüben und drüben so gesteigert worden, dass 
durch blosse Meistbegünstigungsverträge die gegenseitigen Beziehungen nicht 
befriedigend geregelt werden können. Dem Zustandekommen der Konventio
naltarife welche wir anstreben, stehen aber ganz eigenartige Schwierigkeiten ent
gegen. Jeder der 3 Staaten mit welchen wir unterhandeln, ist zugleich in U nter
handlungen mit ändern, kommerziell und politisch für ihn wichtigeren Staaten 
begriffen: so Italien mit Frankreich, Österreich-Ungarn mit Deutschland und 
umgekehrt. So lange sich diese über ihre künftigen Konventionaltarife nicht ver
ständigt haben, machen sie der Schweiz keine wesentlichen Zollkonzessionen, die 
sie unter sich auszutauschen beabsichtigen. Unserseits aber können wir keine 
Verträge abschliessen, deren Vortheile nur auf der Voraussetzung beruhen wür
den dass für diese oder jene unserer Hauptexportartikel in Bälde Zollerleichte
rungen zwischen den Gegenkontrahenten und dritten Staaten vereinbart u. uns 
kraft der Meistbegünstigungsklausel zu Gute kommen werden. Schon mehr als 
ein Mal, und besonders gegenüber Deutschland, hat man sich in solchen Voraus
setzungen getäuscht.

Gestützt darauf, dass eine lange Dauer des gegenwärtigen französisch-italieni- 
schen Zollkrieges in kommerzieller u.politischer Beziehung unberechenbare Fol
gen haben könnte, darf auf eine baldige Verständigung zwischen Frankreich und 
Italien gehofft werden; an eine solche würde sich voraussichtlich sofort auch der 
Abschluss unseres eigenen Handelsvertrags mit Italien schliessen.

Deutschland u. Österreich wünschen mit einander seit Jahren einen umfassen
den Konventionaltarif — wenn nicht eine Zollunion, zu vereinbaren. U nterhand
lungen hierüber sind wiederholt begonnen worden und gescheitert, so auch wie
der vor einigen Monaten. Momentan herrscht desshalb eine Spannung zwischen 
beiden Reichen, welche jedes derselben verhindert, der Schweiz Zollreduktionen 
zu konzediren, von welchen der andere in Folge der provisorischen Meistbegün
stigung in erheblichem Masse profitiren könnte. Unter den wichtigsten Interessen 
welche wir gegenüber Österreich und Deutschland zu verfechten haben, befinden 
sich aber viele welche auch diese Staaten untereinander sehr nahe angehen. Fer
ner stehen Österreich sowohl wie Deutschland in einem Meistbegünstigungsver- 
hältniss zu Frankreich welches sie mehr oder weniger hindert, sich gegenseitig 
oder ändern Staaten Vortheile einzuräumen die für Frankreich erheblichen 
Werth besässen.

Was bei dieser Sachlage bis jetzt gethan werden konnte, ist geschehen. Ein 
gewisses Minimum  von Erleichterungen für den schweizerischen Export nach

3. AS 1879, 4, S. 365 und 447.
4. Vgl. die Botschaft des Bundesrates und den Vertragstext in: BB1 1889, 4, S. 319—330.
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den fraglichen N achbarländern dürfte, namentlich auch dank unseren Kampf- 
zöllen5, doch durchgesetzt werden können. Die U nterhandlungen mit Österreich 
werden zu diesem Zwecke in den nächsten W ochen beginnen. Was Deutschland 
betrifft, werden die U nterhandlungen im laufenden Jahre ebenfalls wieder betrie
ben werden und es ist die Annahm e erlaubt, dass von beiden Staaten einige Zuge
ständnisse gemacht werden, welche den Abschluss eines Vertrages ermöglichen.

5. Vgl. die Botschaft des Bundesrathes an die Bundesversammlung, betreffend Abänderung des 
Zolltarifgesetzes vom 26. Juni 1884. Vom 19. November 1886 (BB1 1886, 3, S. 1045—1095) 
und das Bundesgesetz betreffend Abänderung des Zolltarifgesetzes vom 26. Juni 1884. Vom 
17. Dezember 1887 (BB1 1887, 4, S. 8 7 9 -8 9 4 ).
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 29. Mai 18881 

2456. Viehverkehr mit Österreich

Industrie- und Landwirtschaftsdepartement

Das Industrie- und Landwirtschaftsdepartement erstattet Bericht über die Stel
lung, welche die herwärtigen Bevollmächtigten für die Handelsvertragsunterhand
lungen mit Österreich-Ungarn bezüglich des Übereinkommens behufs Verhinde
rung der Ausbreitung von Tierseuchen durch den Viehverkehr2 einnehmen sollen. 
Es kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

1. Schon vor dem Abschluss der Konvention war der Viehverkehr Österreich- 
Ungarns nach der Schweiz ein verhältnismässig bedeutender, derjenige der Schweiz 
nach Österreich-Ungarn verhältnismässig gering.

2. Nach dem Abschluss der Konvention hat mit der Eröffnung der Arlbergbahn 
die Einfuhr von Rindvieh und Schweinen aus Österreich-Ungarn in die Schweiz, 
namentlich aber der Transit von Schafen und Schweinen ganz bedeutende Dimensio
nen angenommen, während die Ausfuhr aller Viehgattungen aus der Schweiz nach 
Österreich-Ungarn abnahm und gegenwärtig ganz unbedeutend ist.

3. Österreich-Ungarn hat von Anfang an grossen Wert auf das Zustandekommen 
der Konvention gelegt; die tatsächlichen Verhältnisse haben dargetan, dass diesem 
Lande aus derselben wesentliche Vorteile erwachsen sind und fernerhin erwachsen 
werden. Das Fortbestehen der vertraglichen Abmachungen vom 31. März 1883 oder 
deren Aufhebung kann somit für Österreich-Ungarn keine Frage untergeordneter 
Natur sein.

4. Vom landwirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet hat die Schweiz gar kein

1« Abwesend: Hammer, Ruchonnet.
2. AS 18$3—1884, 7, S. 1 4 2 -1 5 6 .
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